
Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz 
für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale und 

Kreisfeuerwehr des Landkreises Wittmund außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben vom ??.12.2020 

 
1. Personaleinsatz 
 1.1 Personal der FTZ je AW (1 Arbeitswert (AW) = 5 Minuten)     4,58 € 
 1.2 Personal der Kreisfeuerwehr     tatsächlicher Verdienstausfall 
 
2. Einsatz von Fahrzeugen pro Fahrzeug je 0,5 Einsatzstunden (ohne Personal) 
 2.1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6                100,00 € 
 2.2 Drehleiter DLK 23/12                 250,00 € 
 2.3 Einsatzleitwagen (ELW) 2                 210,00 € 
 2.4 Mehrzweckfahrzeug                 040,00 € 
 2.5 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)                  90,00 € 
 2.6 Gerätewagen Mess/Umwelttechnik                100,00 € 
 2.7 Wechselladerfahrzeuge 
  2.7.1 Wechselladerfahrzeug (ohne Abrollbehälter)             200,00 € 
  2.7.2 Abrollbehälter Logistik                100,00 € 
 2.8 Kommandowagen                    80,00 € 
 2.9 GW-Logistik                   075,00 € 

2.10 GW-Logistik, Küchenzugfahrzeug                180,00 € 
2.11 Gebühr für Fahrzeugleihe (pro Tag, zzgl. Kosten nach Ziffern 2.1 bis 2.10)             10,00 € 

 
3. Einsatz von Geräten pro Geräte 
 3.1 Ölsperre (pro m/Tag)        8,00 € 
 3.2 Nebelmaschine (Pauschal)                   15,00 € 
 3.3 sonstiges feuerwehrtechnisches Geräte (je 0,5 Stunde)               10,00 € 
 
4. Wartungs- und Überprüfungsarbeiten (je Gerät, Maske usw.) 
 4.1 Reinigung und Pflege CSA                 120,79 € 
 4.2 Prüfung XAM-500                    65,46 € 
 4.3 2-Jahresprüfung Atemschutzmaske       3,66 € 
 4.4 Hol- und Bringservice         tatsächliche Personalkosten nach Ziffer 1.1 
 4.5 6-Jahresprüfung Masken                 124,74 € 
 4.6 6-Jahresprüfung F2 ESA Masken                124,74 € 
 4.7 4-Jahresprüfung Atemschutzmaske, Ausatemventil erneuern              12,21 € 
 4.8 6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte                 709,37 € 
 4.9 6-Jahresprüfung Lungenautomat PSS ESA               190,21 € 
 4.10 Druckluftflasche 50l füllen                   56,61 € 
 4.11 AU Fahrzeuge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht                34,08 € 
 4.12 AU Fahrzeuge 3,5 t bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht               73,10 € 
 4.13 AU Fahrzeuge 7,5 t bis 12 t zulässiges Gesamtgewicht               73,10 € 
 4.14 AU Fahrzeuge über 12 t zulässiges Gesamtgewicht                85,19 € 
 4.15 Fahrzeugdiagnose                    37,25 € 
 4.16 Diagnose Motor Tragkraftspritze                  30,23 € 
 4.17 Inspektion Stromerzeuger                   27,48 € 
 4.18 Inspektion Überdruckbelüfter                  27,48 € 
 4.19 Demontage, Reinigung, Desinfektion u. Montage von Masken nach Einsatz           109,92 € 
 4.20 Grundreinigung/Prüfung Pressluftatmer nach Extrembelastung              92,21 € 
 4.21 Pflege, Wartung, Prüfung, Füllen von Atemschutzflaschen nach Übung             45,80 € 

Anlage zu TOP 10 (Gebührentarif); Sitzung des Haushaltsausschusses vom 03.12.2020



 4.22 Wartungsplan 1 (Inspektion Fahrzeug)               329,76 € 
 4.23 Wartungsplan 2 (Vorbereitung SP Und Abnahme)              125,86 € 
 4.24 Wartungsplan 3 (Vorbereitung HU und Abnahmevorführung)              54,96 € 
 4.25 Wartungsplan 4 (Inspektion Aufbau und Heckpumpe)             164,88 € 
 4.26 Wartungsplan 5 (Inspektion Aufbau ohne Heckpumpe)               82,44 € 
 4.27 Wartungsplan 6 (Inspektion Tragkraftspritze)              109,92 € 
 4.28 Wartungsplan 7 (Inspektion Frontpumpe)                 37,48 € 
 4.29 TÜV-Abnahme Atemluftflaschen                  20,88 € 
 4.30 TÜV-Abnahme Stahlflaschen                  18,69 € 
 
5. Fehlalarme 
5.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässig ausgelöste Alarme die nicht zum Ausrücken der Feuerwehr 
führen, werden mit 300,00 € abgerechnet. 
 
6. Verbrauchsmaterialien und Entsorgung 
6.1 Verbrauchsmaterialien (z.B. Motoröl, Kühlflüssigkeit, Kraftstoff usw.) werden zu den 
tagesaktuellen Wiederbeschaffungspreisen abgerechnet. 
 
6.2 Die Entsorgung von Abfällen (z.B. Ölbindemittel und Schaummittel) und kontaminiertem 
Löschwasser wird nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet. 
 
7. Sonstiges 
7.1 Bei Einsätzen von mehr als 3 Stunden Dauer können die Verpflegungskosten der Einsatzkräfte 
gesondert berechnet werden. 
 
7.2 Dienstleistungen Dritter werden nach den von dort in Rechnung gestellten Kosten abgerechnet. 


